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GD SRG: An der Gesamtverteidi-
gungsübung 1984 ist genau diese
Thematik durchgespielt worden. Der SRG
kommt in der 1. Phase eine wichtige
Informationsfunktion zu, wie die Übung
bestätigt hat. Die Aufgabe ist nach
allgemeinem Urteil ungleich besser
bewältigt worden als vor drei Jahren, weil
man Lehren aus den damaligen
Erfahrungen gezogen hat. Unsererseits ist zu
verlangen, dass wir im Rahmen einer
solchen Übung die Verantwortung für
die Informationspolitik so lange
wahrnehmen, als wir dafür verantwortlich
sind und der Übergang zur APF noch
nicht stattgefunden hat. Das setzt voraus,

dass wir in die Lage versetzt werden,

übungsgerechte Informationen
selber zu redigieren, woran es gefehlt
hat.

SOG: Was passiert überhaupt mit der
SRG bei Allgemeiner Kriegsmobilmachung

und Übergang zum Aktiven
Dienst?

GD SRG: Die Frage ist dank einer
engen Zusammenarbeit zwischen der
GD SRG und dem Kdo APF durchaus
befriedigend gelöst worden.

SOG: Radio und Fernsehen berichten
zwar über militärische und machtpolitische

Vorgänge im Ausland. Eine
Überprüfung dieser Informationen zeigt aber,
dass unsere Medien oft Opfer von Agitation

und Desinformation sind. Ergebnis
sind Verunsicherung und Angst beim
ahnungslosen Konsumenten. Aktuelle
Beispiele: «Nachrüstung» und «Star War».

Wäre es nicht sinn- und verantwortungsvoll,

durch sorgfältigere Präsentation

solcher Themen einen Beitrag zur
Bewältigung von Lähmungs- und
Entfremdungseffekten zu leisten?

GD SRG: Der Vorwurf ist zu allgemein

gehalten, als dass man ihn
anerkennen könnte. Abgesehen davon, dass

es «den ahnungslosen Konsumenten»
nicht gibt, weil jedermann dank Presse
und elektronischen Medien und seinen
sonstigen Umweltbezügen durchaus
über die Vorgänge und ihre Bedeutung
orientiert ist, wüssten wir nicht, inwiefern

beispielsweise über Nachrüstung
und Star War nicht verantwortungsvoll
berichtet worden wäre. Die Programmgrundsätze

der SRG vom April 1982

legen nicht nur die Verantwortlichkeiten
für jede einzelne Sendung fest, sondern
umschreiben auch in wenigen, aber
präzisen Ziffern die Gebote der
umfassenden Orientierung, die Widerspiegelung

der Vielfalt der Ereignisse, die
Ausgewogenheit, die Sorgfaltspflicht
und das strikte Gebot, Fakten und
Meinungen deutlich zu trennen und als
solche zu kennzeichnen. Auf diese
Grundsätze kann sich jedermann
jederzeit berufen.

SOG: Über 80 Prozent unserer
Bevölkerung betrachten Landesverteidigung
als nationale Aufgabe beziehungsweise
als Symbol für Freiheit und Unabhängigkeit.

Ergibt sich daraus nicht eine
Verpflichtung, die auf die Programme
durchschlagen sollte?

GD SRG: Im skizzierten Rahmen ist
die Frage zu bejahen; die Anliegen der
Landesverteidigung schlagen in gebührender

Weise auf die Programme durch.

SOG: Den Medien der freien Welt
wird vorgeworfen, dass sie sich von der
Kreml-Führung zu Propagandazwecken
missbrauchen lassen, indem sie jede von
dort in Umlauf gesetzte Botschaft
verbreiten. Anderseits schirmen die Sowjets
ihre Bevölkerung konsequent vor dem
internationalen Informationsaustausch ab,
und dies trotz anderslautenden
Abmachungen an der KSZE.

GD SRG: Dass die westlichen
Demokratien eine ganz andere
Informationspolitik betreiben als die Ostländer,
ist ein Gemeinplatz. Dass Presse- und
Medienfreiheit Risiken bergen, ist
ebenso bekannt; diese Freiheitsrechte
sind aber grundlegend und unantast-f
bar.

Aus diesem Grundsachverhalt denj
Schluss zu ziehen, dass Berichte über
das, was die Kreml-Führung verlaut-l
baren lässt, der Manipulation unserer
eigenen Bevölkerung dienen, ist falsch;!
er könnte auch nicht belegt werden. Die
Berichterstattung ist durchwegs
kritisch und signalisiert den Stellenwert
solcher Meldungen. Im übrigen ist es]
unsere ständige Sorge, durch Aus- und
Weiterbildung unserer Mitarbeiter den I

bereits respektablen Standard unserer
Informationstätigkeit zu verbessern.
Das unlängst geschaffene Medienaus-j
bildungszentrum in Luzern legt davon
Zeugnis ab. ¦

Macht der
Medienschaffenden?
Oberstleutnant Marcus Knill

Im Nachgang zum Interview mit dem Generaldirektor SRG stellt der
Chef der «Arbeitsgruppe elektronische Medien» der SOG einige
grundsätzliche Überlegungen aus der Sicht der «Betroffenen» an.

Bei den elektronischen Medien
befinden sich viele Medienschaffende in
einem Dilemma. Einerseits wird
medienkritisches Denken gefördert und
geschätzt, anderseits zeigt man sich
erstaunt, wenn die kritische Sonde am
eigenen Sendegefäss angesetzt wird.
Ahnlich sieht es beim Problemfeld

«Beeinflussung» aus. Wenn es um
Gewalt, Werbung oder Rollenprägung
geht, wehrt man sich gegen die
unerwünschte Beeinflussung. Wenn sich
hingegen jemand vor der Beeinflussung
der Medienmitarbeiter fürchtet, heisst
es: «Weshalb die Ängstlichkeit vor dem
Einfluss des Fernsehens? Die Konsu¬

menten lassen sich doch von ihrer
Meinung nicht abbringen!»

Gewiss: Der Einfluss der elektronischen

Medien ist oft geringer als
gemeinhin befürchtet wird. Vorab dann,
wenn die Beeinflussung offenkundig
ist. Doch dürfen wir langfristige
Beeinflussung von Monopolmedien nicht
herunterspielen. Nach wie vor gilt es zu
bedenken: Es sind und bleiben die
Mitarbeiter, welche die Auswahl der
Informationen vornehmen und gewichten.
Es ist nicht gleichgültig, welches Thema
informationswürdig ist, welches Thema
aktualisiert oder «angeheizt» wird. Bei
den elektronischen Medien hat der
Konsument kein Anrecht auf Verbreitung

seiner Meinung. Das heisst: Die
Freiheit, «Aussagen, Nachrichten und
Meinungen für die Öffentlichkeit zu
verbreiten», ist nur wenigen übertragen.

Die Mitarbeiter wählen die
Themen, die Referenten, die Titel, Worte,
Bilder und Kommentare aus. Sie
bestimmen Schnitt, Ton und Musik. Die-
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ses stete «Handanlegen» wird zwar gerne

als Manipulation bezeichnet.
Manipulation wäre es aber erst dann, wenn
absichtlich verfälscht würde, unter
Umständen mit unfairen Mitteln, wie
bei der Propaganda oder Desinformation.

Ist es aber nicht zulässig, von einer
Machtposition der Medienschaffenden
zu sprechen? Davon ausgehend, dass
kein Medienmitarbeiter manipulieren
will und sich jeder Redaktor einer
sachgerechten Information bemüht, wird
trotz allem der jeweilige politische
Standpunkt die eigene Medientätigkeit
beeinflussen, wenngleich oft nur unbe-
wusst. Hätten die Monopolmedien
einen so geringen Einfluss wie gerne
gesagt wird, so würden diese Medien in
den totalitären Staaten keine so bedeutende

Rolle spielen. Weshalb wurden
bei Hitler, später auch in Ungarn, in der
Tschechoslowakei, in Polen oder in
Afghanistan die elektronischen Medien
unverzüglich besetzt? Weshalb der
immense Aufwand mit Störsendern, wenn
die Beeinflussung so gering wäre? Bei
der Werbung kann übrigens die
Beeinflussung in Franken nachgewiesen
werden. Wir dürfen nicht inkonsequent
bleiben. Gilt die Beeinflussung bei
Werbung, bei Kommerzsendern, bei
«Brutalos» usw, so gilt sie auch bei
einer allfälligen Beeinflussung durch
eine Vielzahl gleichgesinnter
Mitarbeiter an Monopolmedien. Die
Zusammensetzung der Programmschaffenden

darf uns deshalb nicht gleichgültig

sein. Solange die Medien
Monopolcharakter haben, ist es nicht gleichgültig,

ob die wenigen, welche über die
Informationsproduktionsmittel verfügen,

ihre Freiheit «missbrauchen» oder
nicht. Sicherlich helfen die
Konzessionsbestimmungen mit, offensichtlichen

Missbrauch in Grenzen zu halten.
Solange wir an der Programmfreiheit
festhalten wollen, gilt es deshalb, dafür
zu sorgen, dass bei der Auswahl der
Mitarbeiter die pluralistische Struktur
gewahrt bleibt. Es darf in der Schweiz
bei den einzelnen Teams nicht zu einer
«Gesinnungsmaffia» kommen, wie es
in gewissen Arbeitsgruppen im
deutschen Fernsehen vorgekommen war.
Jemand, der einstellungsmässig nicht in
ein Team passte, wurde einfach
«hinausgeekelt», (Man sprach nicht mit ihm
beim Kaffee usw).

Die Vielfalt der Meinungen muss in
den einzelnen Produktionsteams
gesichert sein, soweit es sich um kontroverse

Themen handelt. Eine TV-Arbeitsgruppe,

die ausschliesslich
Atomkraftbefürworter aufweist, ist genauso
unerwünscht wie ein Team, das mit
dominierenden Atomkraftwerkgegnern ein
Sendegefäss bearbeitet. Nur eine gute
Durchmischung verschiedenster
Meinungen verhindert ein Überhandnehmen

von Medienpriestern, welche dar¬

auf bedacht sind, ihre persönliche Mission

zu verbreiten.

Etwas anders hegen die Dinge, wenn
es sich um Darstellung und Erläuterung
von Bundesaufgaben handelt. Hier ist
nicht die Aufgabe an sich zu
«hinterfragen», sondern es sind die
Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Auch das
kann «alternativ», ja sogar kontrovers
erfolgen. Beim Leopard-Rüstungsgeschäft

wäre etwa der taktische und
technische Unterschied zwischen dem
beantragten Beschaffungsobjekt und
unserer gegenwärtigen Panzerausstattung

kritisch darzustellen gewesen.

So falsch der Ruf nach Zensur und
Angriffen gegen die Programmfreiheit
ist, so wichtig scheint die Forderung

nach Vielfalt persönlicher Meinungen
bei den Programmitarbeitern zu sein.
Diese haben aber auf dem Boden
grundsätzlich rechtsstaatlich-demokratischen

Konsenses, also auf
verfassungsmässigem Boden zu stehen. ¦

Wertwandel

«Werte, die nicht mit dem Wandel

der Zeiterscheinungen selbst
Schritt halten, werden unglaubwürdig.

Und Institutionen, die ihrerseits
dem Wertwandel nicht gebührend
Rechnung tragen, gehen ihrer
Legitimation verlustig.»

Richard Löwenthal
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